
Einverständniserklärung zur Weitergabe von Daten und Schweigepflichtentbindung 

gegenüber der Fachberatung für Kindertagespflege. 

Vor und bei der Betreuung von Tageskindern muss ein Informationsfluss gewährleistet werden- zwischen 

Eltern und Kindertagespflegeperson, zwischen Kindertagespflegeperson und Fachdiernst Kindertagespflege 

oder zwischen Eltern und dem Amt für Familie, Jugend und Senioren. Diese Informationen oder Daten müssen 

geschützt werden. Nach dem Sozialgesetzbuch und der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) hat jede 

Bürgerin und jeder Bürger einen Anspruch auf das Sozialgeheimnis und den Schutz seiner persönlichen 

Daten, das heißt: Alle ihn betreffenden Sozialdaten dürfen nicht unbefugt erhoben, verarbeitet, gespeichert 

oder genutzt werden. 

Hiermit erkläre(n) ich/wir mich/uns damit einverstanden, dass 

Im Rahmen der Beratung und Unterstützung der Kindertagespflegepersonen in Ihrer Arbeit mit den Kindern, 

ist es notwendig, einen transparenten Austausch von Informationen zwischen der Kindertagespflegeperson 

und dem Fachdienst Kindertagespflege zu gewährleisten, um den Förderungsauftrag im Sinne von § 22 SGB 

VIll bestmöglich verwirklichen zu können. Sollten gewichtige Anhaltspunkte für eine Gefährdung des Wohls 

eines Kindes / Jugendlichen bekannt werden, muss die Kindertagespflegeperson gemäß § 8a Abs. 5 SGB VIII 

eine Gefährdungseinschätzung vornehmen, in welche die Erziehungsberechtigten und das Kind 

miteinzubeziehen sind. Der Einschätzung ist in der Regel ein Gespräch der Kindertagespflegeperson mit den 

Erziehungsberechtigten und dem betroffenen Kind vorgeschaltet. Eine beratende Einbeziehung der 

Fachberatung Kindertages pflege im Amt für Familien, Jugend und Soziales der Stadt Heilbronn kann dabei 

für alle Seiten hifreich sein. Da hierfür ein Informations- und Datenaustausch nötig ist, kann diese 

Einbeziehung im Vorneherein, wie auch die Anwesenheit der Fachberatung im Elterngespräch nur mit Ihrer 

Einwilligung erfolgen. 

ein Datenaustausch zwischen der Kindertagespflegeperson und der Fachberatung Kindertagespflege im 

Amt für Familien, Jugend und Soziales der Stadt Heilbronn zur Vorbereitung des Gesprächs, welches von 

der Kindertagespflegeperson mit den Eltern und dem Kind bei Bedarf zur Gefährdungseinschätzung 

geführt wird, stattfinden darf. Hierfür ist eine Weitergabe der Daten Ihres Kindes (Name, Geburtsdatum, 

D Ja O Nein 
Verhaltensdaten) notwendig. 

HIN 

die Fachberatung Kindertagespflege im Amt für Familien, Jugend und Soziales der Stadt Heilbronn darf 

bei dem Gespräch, welches von der Kindertagespflegeperson mit den Eltern und dem Kind bei Bedarf zur 
D Ja D Nein Gefährdungseinschätzung geführt wird, anwesend sein. 

Familienname: 

Heilbronn 

Die Einwilligung zur Datenweitergabe gilt auch für die Zeit nach der Beendigung des Betreuungsverhältnisses 

mit der Kindestagespflegeperson, es sei denn, dass Sie lhre Einwilligung hierfür widerrufen haben. 

Vorname des Kindes/der Kinder: 

Besuchte Kindertagespflegeperson. 

Straße: 

PLZ, Ort:. 
Datenschutz und Widerrufsrecht 
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Ort 

Der Fachdienst Kindertagespflege verpflichtet sich. über alle nformationen der Angelegenheiten die sich aus 

dem Betreuungsverhältnisses sowie dem Lebensbereich ergeben, Stillschweigen zu bewahren 

Sie haben das Recht, Ihre erteilte Einwilligung jederzeit für die Zukunft zu widerrufen. Bitte wenden Sie sich 

dazu an den Fachdienst Kindertagespflege beim Amt für Familie, Jugend und Senioren der Stadt Heilbronn. 

E-Mail: Kindertagespflege@heilbronn.de 

Verantwortlicher iS.v. 
Art. 4 Nr. 7 DSGVO 

Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

Datenschutz 
beauftragter 

Verarbeitungszwecke 
und Rechtsgrundlage 

Datenkategorien 

Datenempfänger 

Drittstaatentransfer 

Speicherfrist 

den. 

Betroffenenrechte 

Datum 

Datenschutzhinweis 

HIN 

Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist die Stadt 
Heilbronn, Amt für Jugend, Familien und Senioren, Wilhelmstraße 23, 74072 Heilbronn, E 
Mail: soziales+jugend@heilbronn.de, Tel.: 07131 562643. 

Den behördlichen Datenschutzbeauftragten der Stadt Heilbronn erreichen Sie wie folgt: 
Moltkestraße 35, 74072 Heilbronn, E-Mail: datenschutzbeauftragter@heilbronn.de. 

Heilbronn 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zum Zweck des Informations- und 
Datenaustauschs von Kindertagespflegepersonen und dem öffentlichen Jugendhilfeträger 
(Amt für Familien, Jugend und Senioren) zur bestmöglichen Verwirklichung der in § 22 SGB 

VIll genannten Förderungsgrundsätze, wenn Sie und hierfür Ihrer Einwilligung gemäß Art. 
6 Abs. 1 lit. a DSGV0 erteilt haben. 

Folgende Daten verarbeiten wir: Personendaten (Familienname, Vorname des Kindes/ der 

Kinder, Geburtsdatum des Kindes / der Kinder), Adressdaten (Straße, PLZ, Ort). 
Verhaltensdaten des Kindes / der Kinder. 

Eine Übermittlung lhrer Daten erfolgt bei Vorliegen Ihrer Einwilligung das Amt für Familien, 
Jugend und Senioren der Stadt Heilbronn. 

Eine Übermittlung Ihrer Daten in Drittländer erfolgt nicht. 

Ihre Daten werden gelöscht, wenn der Zweck der Verarbeitung entfällt, sofern keine 
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen bestehen. Im letztgenannten Fall werden Ihre Daten 
nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist endgültig gelöscht. Rechtsgrundlage hierfür ist Art 6 
Abs. 1 lit. c DSGV0. 

Als Betroffene stehen lhnen nach der DSGVO folgende Recht zu: 
Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO 
Sie haben das Recht, eine Auskunft darüber zu verlangen, ob wir von Ihnen personenbezogene 

Daten verarbeiten; ist dies der Fall, haben Sie ein Auskunftsrecht über diese verarbeiteten 

personenbezogenen Daten und über die in Art. 15 Abs. 1 DSGVO aufgeführten Informationen. 

Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO 

Recht auf Löschung nach Art. 17 DSGVO 

Sie haben das Recht, unverzüglich die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger 

personenbezogener Daten beziehungsweise die Vervollständigung Sie betreffender 

unvollständiger Daten zu verlangen. 
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Sie haben das Recht zu verlangen, dass Sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich 

gelöscht werden, wenn einer der in Art. 17 Abs. 1 DSGVO aufgeführten Gründe vorliegt. 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO 

HIN 

Sie haben das Recht, die Einschränkung von Sie betreffenden personenbezogenern Daten zu 

verlangen, wenn einer der in Art. 18 Abs. 1 DSGVO aufgeführten Gründe vorliegt. 

Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO 

Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO 

Heilbronn 

Sie haben das Recht, bei Vorliegen einer der in Art. 20 DSGVO aufgeführten Fällen, die Sie 

einem strukturierten, gängigen und betreffenden personenbezogenen Daten in 
maschinenlesbaren Format zu erhalten, beziehungsweise die Übermittlung dieser Daten an 

einen anderen Verantwortlichen zu verlangen. 

Widerrufsrecht nach Art. 7 Abs. 3 DSGVO 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit 

gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 

Abs. 1 lit. e DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. 

Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde 

Sie haben das Recht, sofern wir Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage einer von Ihnen 

erteilten Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO verarbeiten, der Datenverarbeitung für 

die Zukunft zu widersprechen. Bitte beachten Sie, dass durch den Widerruf der Einwilligung 

die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 

unberührt bleibt. 

Sie haben gemäß Art. 77 DSGVO das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn 

Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen die 

Datenschutzgrundverordnung verstößt. 
Die für die Stadt Heilbronn zuständige Aufsichtsbehörde ist gemäß S 25 Abs. 1 S. 1 LDSG der, 

Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, 

Lautenschlagerstraße 20, 70173 Stuttgart, Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart, Tel.: 
0711/615541-0, E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de 
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